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An alle Berliner Vereine und Spielgemeinschaften  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 
 
Liebe Vereine, 
 
seit Freitag, 04.03.2022 gilt die Siebte Verordnung zur Änderung der Vierten SARS-CoV-2-
Infektionsschutz-maßnahmenverordnung des Berliner Senats. Diese Änderung beinhaltet einen 
großen Lockerungsschritt. Ab sofort können auch ungeimpfte Personen mit einem negativen 
Testnachweis wieder aktiv und passiv am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen. 
 
Folgende Punkte der neuen Verordnung sind für den Sport in gedeckten Sportanlagen (Indoor) zu 
beachten: 
 

a) Die Sportausübung sowie Wettkampfdurchführung in gedeckten Sportanlagen ist unter der 
3G-Regelung (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete) zulässig. Die Pflicht zur 
Erbringung eines entsprechenden Nachweises gilt für alle Anwesenden (Sportler, Offizielle, 
SchiedsrichterInnen, KampfrichterInnen, ZuschauerInnen). Die Zugangskontrolle muss 
durch die Veranstalter/Vereine erfolgen und sichergestellt werden. 
 

b) In gedeckten Sportanlagen ist, außer während der Sportausübung, von allen Personen 
weiterhin ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
c) Für die Zugangskontrolle in den Hallen müssen die Impf- und Genesenennachweise digital 

vorgelegt werden und überprüfbar sein. Das bedeutet, der Zugang mit einem papierhaften 
(gelben) Impfpass ist NICHT gestattet. 

 

Die Prüfung der digitalen Impf- und Genesenennachweise MUSS mit einer digitalen 
Applikation (z.B.: Cov-Pass Check App) erfolgen und mit einem ID-Nachweis (z.B.: 
Personalausweis) abgeglichen werden. 
 

d) Das Führen einer Anwesenheitsdokumentation durch die Vereine ist nicht mehr 
erforderlich. 

 
  

Berlin, 04.03.2022 

mailto:buettner@hvberlin.de
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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Dies bedeutet für den Sport, dass unter der 3G-Regelung folgende Personen am Trainings- 
und Wettkampfbetrieb teilnehmen können: 
 

a) Personen die nachweislich vollständig gegen COVID-19 geimpft sind 
 

b) Personen die nachweislich von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind 
 
c) Personen die nachweislich negativ auf COVID-19 getestet sind 
 
d) SchülerInnen die einen Schülerausweis vorlegen können  
 
e) Kinder bis 6 Jahre (diese sind von jeglicher Nachweispflicht ausgenommen) 

 
Folgende Nachweise sind für die verschiedenen Personengruppen zulässig: 

 

Sporttreibende ab 18 Jahren • Geimpft  

• Genesen 

• POC-Test 

• PCR-Test 
oder 

• Selbsttest 
 

Sporttreibende unter 18 Jahren (Schüler) • Schülerausweis 
 

Sporttreibende unter 18 Jahren (Schüler) 
während der Ferien 

• Geimpft  

• Genesen 

• POC-Test 

• PCR-Test 
oder 

• Selbsttest 
 

Sporttreibende unter 18 Jahren (Keine Schüler) • Geimpft  

• Genesen 

• POC-Test 

• PCR-Test 
oder 

• Selbsttest 
 

Zuschauende und sonstiges Vereinspersonal • Geimpft  

• Genesen 

• POC-Test 
oder 

• PCR-Test 
 
KEIN SELBSTTEST ZULÄSSIG! 

 
Erläuterung zu den Testarten: 

• POC-Test („Bürgertest“ – kein Selbsttest) nicht älter als 24 Stunden alt 

• PCR-Test nicht älter als 48 Stunden  

• Selbsttest: Dokumentierter Selbsttest unter Aufsicht einer weiteren volljährigen Person 
 

 
  



Veranstaltungen in gedeckten Sportanlagen mit bis zu 200 gleichzeitig anwesenden Personen 
können nur stattfinden, wenn eine ausreichende Belüftungsmöglichkeit vorhanden ist. 
 
Veranstaltungen in gedeckten Sportanlagen mit mehr als 200 gleichzeitig anwesenden Personen 
können nur stattfinden, wenn eine ausreichende maschinelle Belüftungsmöglichkeit vorhanden 
ist. 
 
Dringende Empfehlungen des HVB:  
 

1. Kinder und Jugendliche sollen sich weiterhin vor den Spielen am Wochenende (taggleich) 
noch einmal mittels eines Selbsttests testen, da der letzte Test in der 
Schule/Kindertagesstätte bereits mehrere Tage zurückliegen kann. Insbesondere wenn die 
Kinder und Jugendliche nicht in der Schule waren und dadurch nicht getestet wurden. 
 

2. Geimpfte und Genesene sollen sich weiterhin vor der Ausübung des Sports (Training oder 
Wettkampf) mittels eines Selbsttests oder eines „Bürgertests“ testen. 
 

3. Einhaltung der Abstände von 1,50 m auf den Tribünen und der bisher vorgegebenen 
reduzierten Zuschauerkapazitäten. 
 

HVB ruft zum Impfen („Boostern“) auf 
 
Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen ruft der HVB ausdrücklich dazu auf, die 
Impfangebote wahrzunehmen. Nur so kann der Spiel- und Trainingsbetrieb in der Pandemie auch 
dauerhaft abgesichert werden. Einen Überblick über Impfangebote (mit und ohne Temin) in Berlin 
gibt es auf der Homepage der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.  
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
HANDBALL-VERBAND BERLIN e.V. 

 
 
Konstantin Büttner  
Geschäftsführer 
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